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Die Marktgeneinde S u 1 z b er g erlfiPt als Satzung aufgrund 

der §§ 9 und 1o des Bundesbaugesetzes ( BDauG ) vom 23. Juni 1960 

(BGBl ■ I s. 341) und des Art. 1oT der Bayeri schen Bnuordnung 

(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1974 

(GVBl. S. 513) folgenden, mit Bescheid des Landratsantes Ober-

11 „ ,1,f, AJ,,. 1lf1-S t •. , v/1- k11/Scl.. genehmigten a gau vom •••••• un er ~r. • • • • • • • . _ 

B e b a u u n g s p 1 a n 

§ 1 Inhalt des Bebauungsplanes 

Für das Gebiet "Sulzberg-Wolfgalgen" gilt die von der Planungs

stelle beim Landkreis Oberallgäu am 6.2.1975 ausgearbeitete De-
. ,dem Grt!tnqr-ofnungsplg,n und , . 

bauungsplanzeicbnung, die zusammen mit Ynachstehenden Vorschriften 

den Bebauungsplan bildet. 

§ 2 Art der baulichen Nutzung 

(1) Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit WA bezeichnete 

Gebiet wird als "Allgemeines Wohngebiet" i.S. des § 4 der Bau

nutzungsverordnung (Bau NVO ) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26.11.1968 ( BGBl. I S. 1237) festgesetzt. 

(2) Die in§ 4 Abs. 3 Ziff. 4-6 BauNVO aufgeführtPn Ausnahmen wer

den nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes. 

(3) Im Bebauungsplangebiet sind je Wohngeb~ude höchstens 2 Woh

nungen ( Haupt- und Einliegerwohnung) zulässic. 

§ 3 Maß der baulichen Nutzung 

Die in§ 17 Abs. 1 BauNVO festgesetzten ~ 6chstwerte für Grundflä 

chen-und Geschoßflichenzahlen dürfen nicht überschritten werden, 

soweit der Bebauungsplan nicht bereits ein~ kleinere Nutz ung durc h 

die überbaubaren F lächen zuläßt. 

§ 4 Bauweise 

(1) Im Planbereich gilt die offene Bauweise. 

(2) Die Garagen sind mit etwaigen untergeordneten Hebenanlagen 

im Sinne des§ 14 Bau NVO nur innerhalb der ~it I oder IIu 

bezeichneten Hauptgebäude zu errichten° 



(3) Sie können auch i nner h a lb der überb a ubaren Flächen mi t Sattel

oder abtesch lepp t e ~ Dech an d~s H~uptgcbnudc angeb aut werden, 

wenn dadurch Verkehrsbelan ge und die beabsichtigte Gestaltung 

des Straßen- und Ortsbildes nicht beeintrfichtigt werden. Dabei 

werden abweichend von ~rt. 6 Pb s. 3 bzw. Art . 7 Abs. 5 BayBO 

Ga raRen oh ne Abstandsfläche unmittelbar an der Na c bbar s Rren ze 
zugelassen~ auch wenn eine Fir sth öhe vo n 2,75 m ßberschri ~ ten 

wird. 

(4) Ausnahmen von der unter Abs. 3 vorgesehanen ryachfor m k önnen 

gestattet werden, wenn die beabsichtigte Gestaltung des Orts

und Landschaftsbildes nicht beeintr ~chti g t wird. 

§ 5 Zahl der Vollgeschosse 

Die in der Bebauungsplanzeichnung gekennzeichneten Zahlen der Vollge

schosse ohne Kreis gelten als llÖchstgrenze, die mit Kreis sind 

zwingend festgesetzt. 

§ 6 Firstrichtung 

Für die Firstrichtung sind die Einzeichnungen im Bebauungsplan maR

gebend. 

§ 7 Da~hform und Dachneigung für Woh ngebä ude und Garagen. 

Hauptgebäude: 

(1) Im Bereich der mit SD gekennzeichneten Fliehen sind nur zie

gelfarbige Satteldächer zulässig. Die Dächer müssen an der 

Traufe einschließ lich Dachrinne mindestens o,7o m, höchstens 

o,9o m, am Ortgang mindestens 0,50 ra, höchstens 0,90 m über

stehen. 

(2) Sä&tliche Satteldächer (Sn) sind mit einer Dachnei gu ng zwi

schen 25 und 28 Grad auszubilden. 

Nebengebäude: 

(3) Für die mit dem Hauptgebäude unter einem Dach oder als Anbau 

zu errichtenden Garagen sind nur ziegelfarbige ~ächer in der 

Da chneigu ng des JlauptgebEudes vorzuseh en. 

(4 ) Die mit FD bezeichneten Garagen sind mi t e i nem b is zu 3 Grad 

geneigten Flachd ac h zu verseh e n. Bei Pultd~chern ist der Dach

überstand vorn und seitlich ges i ms~hnlich auszubilden. 

Ausnahmen von den Festsetzungen der Abs. 1 - 4 könne n zugelassen 

werden, we nn die beabsichtigte Gestaltung des Orts- und Landschafts

bildes nicht beeinträcht i g t wird. 



§ 8 Dachaufbauten 

Dachaufbauten, Da ch e inschnitte und Dachgaupen sind unzu l ässig. F~r 

jedes Geblude ist höchstens eine Geme i nschaftsantenne zulässig. 

§ 9 Sockelhöbe und Geländehöhe 

(1) Bei sämtlichen Wohngebäuden darf die Oberkante der ~ellerdec~e berg

seitig nicht mehr als o,3o m über dem natürlichen oder von der Kreis

verwaltungobehörde festgelegten Gelände liegen. 

(2) Das natürliche Gelände darf durch Auffüllung oder Abgrabung nicht 

wesentlich ver~ndert werden. 

(3) Ausnahmen von den Festsetzungen der Abs. 1 und 2 können zugelassen 

werden, wenn die Geländeverhältnisse ~s erfordern und die beabsich

tigte Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dadurch nicht be

einträchtigt wird. 

§ 1o Kniestöcke 

Bei sämtlichen Hauptgeböuden ( SD ) ist ein Kniestock zulässig, der in der 

Ebene des Urefassungs mauerverkes zwischen Oberkante Pohdecke und Unterkante 

Sparren gemessen nicht höher als 55 cm sein darf. 

§ 11 Fassadengestaltung 

(1) Alle Gebäude sind mit einem Au~enputz zu versehen. Auffallend ge

musterter, grobkörniger Putz sowie ~etallverkleidungen sind unzu

lässigo 

Holz- und andere Verkleidungen sowie Gicht-, Stru~t ur- und Kiesel

waschbeton können ausnahmsweise verwendet werden, wenn dadurch das 

beabsichtigte Siedlungs- und Straßenbild nicht beeintr~chtigt wird. 

(2) Balkonbrüstungen sind in Holzbauweise zu erstellen. 

(3) Die Verwendung von ungewöhnlich grellwirkenden, den Gesamteindruck 

störenden Farben ist untersagt. 

§ 12 Garagen und Nebenan l agen im Sinne des § 14 BauNVO 

(1) Die Garagen sind soweit es der Pebauungsp lan zuläßt, mi t etwaigen 

untergeordneten Nebenanlagen innerhalb der überbaubaren Flächen je

weils in einem Baukörper zusammenzufassen und gestalterisch aufein

ander abzustimmen. Dabei sind freistehende ~ebenan lagen unzulässig. 

Im Zusammenbau mit der Garage darf nur eine 1ebenan lage, bei Einzel

garagen höchstens 3,oo qm, bei Doppelgaragen hö chstens 6,oo qm Grund

fläche, erricbtet verden o 



§ 13 Ei n f rje dunge n und GestAltung der Vore ~rten 

(1) Soweit der Beb auun gspl a n Einfriedun gen entlang der öffentlichen 

Straßen und We ge zul äß t, dürfen einschl. ihrer Ein gangstüren und 

-tore nur Schwertlingszä une aus 2- 3 unbes ä urn ten waagerec hten Bret

tern errichtet werden 9 deren Höhe einschlie ßlich eines bis zu 2o cm 
h ohen Betonsoc kel s 1,oo rn nicht üb ers chreitet. ~ie Hol z f lä chen s in d 

im Nu ßbaumton zu streichen. 

( 2 ) Sämtliche übri gen Einfrie dungen sind als 1 ,oo m hohe ' 'aschendraht

z ij unP hPrzuste J le n. Tn Ve rb indun g mit dem 1rahtzaun oder an dessen 

Stel l e können auch einheimische Hecten verwendet wPrden. 

(3) Entlan g de r Eff en tl i chcn 1ece u nd : t r n2 n si1:d j ~ Ee r ci ch starker Ge

ländeneigun Gcn i n Verbindun i mi t den 11nter ßbs . 1 hesc hriebenen Holz

z ä unen anst e lle von Roc ke l maue r n ber f seiti ~ 8 t fi tz ~a ue rn aus Beton 

in einheitlicher Gestaltun g his zu einer ~~he von 1 , oo m zulässig. 

(4) Die auf der Bebauun gsplanzeichnung mit St bezeichneten, grün schraf

fierten Flächen sind als Stellfl~chen anzule gen und zu unterhalteno 

Sie dürfen weder eingezäunt noch g~rtnerisch genutzt werden. 

(5) Von den Festsetzungen der Abs. 1, 2 und 3 k6nnen Ausnahmen zugelas

sen werden, wenn die beabsichtigte Gestaltung des Orts- und Land

schaftsbildes dabe i nic ht beeinträchtigt wira. 

§ 14 Fernsprech- und Stromlei tun ce n 

Dachständer für Strom- und Fernsprechversorgungsleitun~en u.weitere lioch

spannungsfreileitungen sind nicht zugelassen. J ie erforderlichen Lei

tungen sind innerhalb der Gtraßenverke hrsfl l chen unterirdisch zu füh

ren. 

§ 15 Sichtdreiecke 

Die in der Bebauung s planzeic hnung ein getragenen Sichtdreiecke sind von 

ba~lichen Anl agen, Busc hwerk, Stapelun gen und sonsti gen Ge ge nst~nden frei

zuhalten, soweit sie über das Maß von o,9o m f ber die durch die Dreiec ks-

pu nkte auf der Fahrb ahnoberfl ä che gebildete Ebene her ausragen. 

§ 16 Geldbu ßen 

Mit Geldbuße bis zu 1o ooo Deutsche Mark k ann bele gt werden , wer vor 

s ä tzlich einer Festsetzung dieses Bebauun gs p l an es zu wi derhandelt. Wir d 

die Ta t fahrl ä ssi g began gen , so kann a uf einer Geldbuße bis zu 5 ooo 

De utsc he Mark erkannt werden. 



§ 17 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt bemäß § 12 des Bundesbaugesetz e s mit dem Ta Ge 

(Unterschrift des 1. Bilrger~eisters) 

Der Entwurf des Eebau ungsplanes wurde mit der Begrfindung gem. § 2 

Abs. 6 BEauG vom ~-½ ■ 1915 .• his ~-~•1915 .• in der Gemeindekanz

lei in Sulzber g öffentlich auRgelegt. 

Die Marktgemeinde S u 1 z b er 6 h~t mit Beschluß des Markt

gemeinderates vom ; 0 :6: 1~7~ den Bebauungsplan gern. § 1o BRauG als 

Satzung beschlossen. 

1. Bürgermeister ) 



T,11 ._, ., ~·i i „ f; 

v-ora 
\ ' f I} 

0 .v,. ,. • r 11 ,., n , G r.; e P.l • :1 J~ 1: au 

(in Verbindung mit der Verordnung vom 25.11 .1 969 - GVill. S. 370) 

genehmigt. 

S o . e n , d e • • .• " 
;);11NDflRi'SAl'1t LLG qu 

ON 1 

...... 
1 

. . . I . . . 
/ ( n ö s 

I ,, 

e r t 
r a t 

e O O 0 

23 A2 ,4q1S-
Der genehmi ßte Beha.uungsplHn wurde mit Begr 1'i ndung vo rn •••••• 

. 23. 04, l/l/1-6 . 1" bis ••••• 1 m Rath aus der Markt ßemeinde Su lzbe rf gew . § ~ 

Satz 1 BBauG 6f fent lich aus gel egt. Die Gen eh migung nd d i e Aus
.Z 3 .12 . ,'('17-t,-

l e gu n g sind am •• e •••• bekanntgemacht worden. Der Be-

bauungsplan ist damit nach§ 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich. 

den O G O O O O O 0 

• 

a o • • 

1. Bürgermeister) 



B e g r ü n d u n g 
=================== 

zum Bebauungsplan "Sulzberg-Wolfgalgen" 

Der Markt Sulzberg liegt noch im Nahbereich der Stadt Kempten in voralpiner 

Moränenlandschaft. Die günstige Lage zur Stadtregion, die rasante Entwick

lung der Industrie in diesem Raum, ein preisgünstiges Angebot von Bauland 

und die reizvolle Landschaft haben in den Nachkriegsjahren in Sulzberg zu 

einem überdurchschnittlichen Wachstum geführt. Dabei hat sich die soziolo

gische und wirtschaftliche Struktur des Marktes geändert. Die ursprünglich 

stark ländlich orientierte Gemeinde hat sich zur Wohn- und Agrargemeinde 

entwickelt. Das ortsansässige nicht landwirtschaftliche Gewerbe gewann da

bei immer mehr an Bedeutung und kann bei zukünftigen Entwicklungsprognosen 

nicht übersehen werden. 

Nach dem derzeitieen Stand der landesplanerischen Überlegungen wird dem 

Markt Sulzberg trotz günstiger Voraussetzungen keine zentralörtliche Be

deutung beigemessen. ner Umfang zukünftiger Siedlungstätigkeit wäre daher 

nach Abschnitt I Abs. 2 der gemeinsamen Bekanntmachung des BStMI und des 

BSTMLU vom 27.10.1972 (MABL. S. 909) nur auf den Eigenbedarf abzustimmen, 

wobei die zu erstellenden Bebauungsr,läne in der Regel aus dem Flächen

nutzungsplan zu entwickeln sind. 

Der Markt Sulzberg ist z.Zt. noch nicht im Besitz eines solchen Bauleit

planes. Er gab im Jahre 1969 die Erstellung eines Flächennutzungsplanes in 

Auftrag. Zur Zeit sind nur grobe Planungsdarstellungen vorhanden, insbeson

dere deshalb auch, weil die kommunale Gebietsreform bisher zu keinem Ergeb

nis geführt hat und die endgültige Gestaltung der Bauleitplanung sehr we

sentlich von der einen oder anderen Lösung bestimmt wird. 

Der Markt Sulzberg besitzt 2 Bebauungsplan-Gebiete. Während das Gebiet 

"Sulzberg-Nord" bereits realisiert ist, ist im westlichen Bereich der Be

bauungsplan "Sulzberg-West" nur teilweise bebaut. Leider befinden sich die 

noch unbebauten Flächen im Besitz nicht verkaufsbereiter Eigentümer oder 

der "Wohnbau-Sulzberg", einer Baugesellschaft, die die Parzellen größten

teils selbst bebaut und verkauft. Der weniger bemittelte Gemeindebürger hat 

daher nicht mehr die Möglichkeit, ein Eigenheim mit Eigenleistungen zu er

richten. Bei den hohli::i. Baupreisen ist dieser Umstand be.:rnnders sch!l!e:rzlich. 

Andere Baugebiete sind nicht vorhanden. Um der stkudigen Nachfrage nach 

weiteren Pauplätzen zu begegnen, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 

"Wolfgalgen" beabsichtigt. Das überwiegend im Besitz der Gemeinde befind-



liehe Gebiet schließt organisch an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil im 

Süden an. Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes wäre eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung auch ohne Vorhandensein eines Flächennutzungs

planes gewährleistet, weil im Zuge des Verfahrens die gleichen Stellen als 

Träger öffentlicher Bela,nge bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu be

teiligen sind und eine Fehlentwicklung nicht zu befürchten ist. Auf§ 2 

Abs. 2- und§ 8 Abs. 2 Satz 3 BBauG wird Bezug genommen. 

Der von der Kreisplanungsstelle erarbeitete Entwurf sieht ein "Allgmeines 

Wohngebiet" i .• S„ von § ~ der BauNVO in einem topografisch schwierigen Ge

lände vor. Zur Gewährleistung der vom P..eferat für Umweltgestaltung bei der 

Regierung von Schwaben während der Beteiligung nach§ 2 Abs. 5 BBauG vorge

schlagenen landschnftspflegerischen Maßnahmen wird diesem Bebauungsplanent

wurf ein Grünordnungsplan beigefügt, der vom Referat für Landschaftspflege 

beim Landratsamt Oberallgäu erstellt wurde und zum Bestandteil des Bebauungs

planes erklärt wird. Im einzelnen ergeben sich folgende Nutzungsziffern: 

Bauflächen: 

a) Private Baugrundstücke = 2,05 ha 

b) Straßenverkehrs- u. Wegeflächen = o.,6s ha 

c) Öffentliche Grünflächen = 1,37 ha 

Gesamtfläche = 4,10 ha 
======================================================== 

Wohnungseinheiten 

Bruttowohnungsdichte 

Nettowohnungsdichte 

21 WE 
,.., 4 1 ha 

' 
21 WE 

= 2,05 ha 

= 21 VE 

= 5,10 WE/ha 

:10,2 WE/ha 

Die Höhenkuppe wird von jeglicher Bebauung freigehalten und als öffentliche 

Grünfläche mit P.uheplatz für den Gemeindebürger ausgewiesen. Zur Gewähr

leistung eines guten Ortsbildes wurden störende Einzelgaragen vermieden und 

die Kfz.~Einstellplätze grundsätzlich in den Hauptboukörper einbezogen. 

Der südwestliche Bebauungsplan-Geltungsbereich wird durch einen Kleinka

liberschießstand tangiert. Zum Schutze gegen Lärm als wichtige hygienische 

Grundforderung soll zwischen Wohnbaufläche und Schießstand eine Lärmschutz

pflanzung erstellt werden. Da dieser Pflanzgürtel gewöhnlich nicht aus -

reicht, um den Lärmpegel des Schießstandes auf mindestens 55 dB (A) zu 

dämpfen, ist beabsichtigt, im Zuge der Baugenehmigungsverfahren in Anlehnung 

an Art. 29 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 Satz 3 BayBn von allen betroffenen 

Grundstückseigentümern Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden unter Hinweis auf 

den Schießstand zu fordern. 



Die Versorgung des Gebietes mit chemisch, bakteriologisch einwandfreielli 

Trinkwasser ist gewährleist~t. Der Markt beabsichtigt dem Zweckverband 

"Fernwasserversorgung Oberes Allgäu" beizutreten und Zusatzwasser zu be

ziehen. 

Für die Klärung der Schmutzwässer ist als Übergangslösung ein Erdklärbecken 

vorgesehen, bis der Anschluß an die Großkläranlage der Stadt ~empten möglich 

ist. Die Versorgung des Gebietes mit Elektrizität wird durch eine Gitter

mast-Trafostation des Allgäuer Überlandwerkes ermöglicht. 

Durch oll diese städtebaulichen Maßnahmen entstehen nach überschlägiger Er

mittlung folgende beitragsfähige 

Erschließungsaufwendungen: 

Grunderwerb 

Freilegung (Baureifmachung) 

Straßenherstellung einschl. 
Streßenentwässerung und Beleuchtung 

Gemeinschaftsanlagen 

insgesamt 

= 

=-

= 
= 

.... 

136.000 DM 

20.000 DM 

300.000 DM 

2Q.OOO DM 

476.ooo DM 

Hiervon trägt der Markt Sulzberg gemäß§ 129 Abs~ 1 BBauG 10 %. Die Be

lastung ist wirtschaftlich vertretbar. Der Markt ist in der Lage, diese 

Kosten aufzubringen. 

An Erschließungsbei träg·en,_ Gebühren .und Bei trägen für Versorgungsleitungen 

und Eannlisationen, die durch Grundeigentümer oder Bauh'errn geleistet wer-

den müssen, entstehen folgende Kosten: 

Versorgungsanschlüsse: 

Wasserversorgung ca 50.000 DM 

Abwasserbeseitigung ca 2~0.000 DM 

insgesamt ca 290.000 DM 

Zur Frage der Nachfolgelasten behält sich der Markt Sulzberg die Erhebung 

solcher Kosten vor, sobald diese präzise ermittelt sind. 
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1. Bürgermeister 


